
DSV – Kampfrichterrichtlinien nach DWO 2004 

Auszug aus DWO Ausgabe 2004 

D103 Bestimmungen für Kampfrichter 

D103.1 Damit die Durchführung aller Skiwettkämpfe im Bereich des Deutschen 
Skiverbandes (DSV) den Wettkampfregeln (DWO, IWO, IBU) 
entsprechend gewährleistet wird, werden Kampfrichterinnen und 
Kampfrichter eingesetzt. 

D103.2 Alle Kampfrichter unterstehen dem Fachausschuss Kampfrichter im DSV. 

D103.3 Jeder Kampfrichter-Anwärter und Kampfrichter muss Mitglied in einem 
Verein sein, der über einen Landesskiverband dem DSV angegliedert ist.  

 Die Mitgliedschaft ist jährlich bei der Fortbildungsschulung nach-zuweisen. 

D103.4 Ausbildung zum Kampfrichter 
 Jedes DSV-Mitglied, das sich für die Ausbildung zum Kampfrichter zur 

Verfügung stellt, ist durch seinen Verein zu melden. Die Zulassung zur 
Kampfrichter-Prüfung setzt voraus, dass der Anwärter das 18. Lebensjahr 
vollendet hat. 

 Er wird jährlich durch den Gau-, Bezirks- oder Landesverbandsreferenten 
um ein Jahr verlängert. Die Verlängerung des Passes setzt die 
erfolgreiche Teilnahme an einem Überprüfungslehrgang voraus. Die 
Pässe der Landesverbands-Referenten verlängert und bestätigt der 
jeweilige Vorsitzende des Fachausschusses „Kampfrichter“ im DSV. 

 Nach Anmeldung erhält der Kampfrichteranwärter einen Ausweis. Er hat an 
einem Ausbildungslehrgang mit mind. 8 Stunden teilzunehmen.  
 Alpin:  
Er hat bei Veranstaltungen unter Aufsicht des Nat. TD / Schiedsrichter an 
drei verschiedene Funktionen (Start, Strecke und Ziel, sowie Auslosung) 
Anwärtereinsätze zu erbringen und durch den Schiedsrichter bestätigen zu 
lassen.

 Von den Einsätzen ist mind. ein Einsatz bei einem DSV-Punkterennen als 
Assistent des Nat. TD / Schiedsrichter. Der Schiedsrichter hat über den 
Einsatz eine Beurteilung abzugeben.

  Nordisch: 
 Er hat bei Veranstaltungen drei Anwärtereinsätze zu erbringen, welche 

vom Wettkampfleiter zu bestätigen sind. 

 Vor der Prüfung hat er an einen Ausbildungslehrgang mit anschließender 
Prüfung teilzunehmen. 

 Für Anwärtereinsätze  können keine Spesen abgerechnet werden. 

 Die Ausbildung schließt mit einer Prüfung ab. Die Prüfung wird durch die 
Landesverbandsreferenten abgenommen. Diese Aufgabe kann auch an 
die  Bezirks-/ Gaureferenten delegiert werden. 
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 Die Prüfungsaufgaben werden durch den DSV-Kampfrichterreferenten 
erstellt und zur Verfügung gestellt. 

 Nach erfolgreich abgelegter Prüfung erhält der Anwärter den Kampfrichter-
Pass und das Kampfrichter-Abzeichen ausgehändigt.. 

D103.5 Der Einsatz bei Wettkämpfen muss über die zuständigen Kampfrichter-
referenten koordiniert werden. 

 Die vom DSV oder seinen Gliederungen ausgebildeten Kampfrichter
dürfen nur bei solchen Wettkämpfen tätig werden, die der Förderung und 
Verbreitung des Wintersports in all seinen Sparten dienen. Bei 
Veranstaltungen, die ausschließlich oder überwiegend kommerziellen 
Charakter tragen, dürfen Kampfrichter nur nach Genehmigung durch den 
Landesverbands-Referenten mitwirken. Die DSV-Kampfrichter-Lizenz gilt 
nur für Einsätze im DSV und seinen Landesverbänden. 

 Der Einsatz bei anderen Verbänden als Kampfrichter kann Sanktionen 
bzw. Lizenzentzug zur Folge haben. Ausnahmen nur durch Genehmigung 
durch den DSV-Kampfrichterreferenten.  

 Kampfrichter erhalten für die vom zuständigen Kampfrichterreferenten
angeordnete Einsätze Vergütung nach den Spesensätze der Gaue bzw. 
Bezirke oder Landesverbände. Die Spesen sind vom Organisator 
(Durchführender Verein) zu zahlen. 

D103.5.1 Fortbildung. 
 Jährlich mind. einmal hat der Kampfrichter an einer ausgeschriebenen 

Gau-, Bezirks- oder Landesverbandsfortbildung teilzunehmen. 
 Ein Kampfrichter kann innerhalb von vier Jahren nur einmal an einer 

Fortbildung fehlen. Bei öfteren Fehlen wird er aus der Kampfrichterdatei 
gestrichen. Er kann jedoch durch Teilnahme an einem 
Weiterbildungslehrgang seine Lizenz reaktivieren. 

D103.6 Alle Kampfrichter-Anwärter und Kampfrichter sind verpflichtet, evtl. 
eintretende Veränderungen in den persönlichen Verhältnissen, wie 
Vereins- oder Wohnungswechsel o.ä. ihrem Landesverbands-Referenten 
unverzüglich anzuzeigen. 

D103.7 Alle Einsätze sind im Kampfrichter-Pass einzutragen. Die Eintragungen müssen 

durch den jeweiligen Organisator bzw. durch den Wettkampfleiter oder den 

Technischen Delegierten der Veranstaltung bestätigt werden. 

 Die Gau- / Bezirksreferenten bzw. Landesreferenten haben die Einsätze 
der Kampfrichter zu kontrollieren und auszuwerten. Die Auswertung der 
Fortbildungschulung ist an den Landesverbandsreferenten weiterzuleiten.

D103.8 Es gelten folgende Stufen: 
 Kampfrichter-Anwärter, Gau-Kampfrichter, Bezirkskampfrichter,

Landesverbands-Kampfrichter, DSV-Kampfrichter, Internationaler 
Kampfrichter-Biathlon (Nach IBU), FIS-Sprungrichter, Technischer 
Delegierter (TD). 

  Zusätzlich bei ALPIN: EDV/Zeitnahme-Kampfrichter und Nat. Technischer 
Delegierter/Schiedsrichter. 
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D103.9 Lizenzentzug 

 Bei wissentlich falschen Entscheidungen, Manipulationen, schädigendem 

Verhalten gegenüber dem DSV oder seiner Landesverbände, Verfehlungen nach 

Abschnitt D103.4, sowie Führen von nicht erworbenen Titeln kann der 

Kampfrichterpass entzogen werden. Ein Entzug des Kampfrichterpasses ist beim 

Vorsitzenden des Ausschusses Kampfrichter im DSV zu beantragen. 

Kampfrichterpass und Abzeichen sind einzuziehen. Gegen einen Entzug des 

Kampfrichter-Passes kann innerhalb von 4 Wochen nach Zustellung beim DSV-

Vorstand Widerspruch eingelegt werden. 
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D104 Ergänzung zu den Ausbildungs-Bestimmungen für 
Kampfrichter. 

D104.1 Kampfrichter-Struktur alpin im DSV: 

Struktur :    Aufgabenbereich: 

     Vorstufe für Kampfrichter Zeitnahme/EDV 
     Einsatz als Startrichter, Zielrichter, 
     Handzeitnehmer 

        Zeitnahme und Auswertung von 
     FIS/DSV - Veranstaltungen  
     Vorstufe für „Nationalen TD“ 

Einsatz als Schiedsrichter, Rennleiter 
     bei allen nationalen Veranstaltungen, 
     FIS-Rennen. 
     Vorstufe zum TD-FIS 

     TD. bei FIS-Veranstaltungen. 

D104.2 Ausbildungsrichtlinien für Zeitnahme / EDV - Kampfrichter im DSV 

 (Ergänzung zu den „Ausbildungsrichtlinien für Kampfrichter“ des
   FA. Kampfrichter) 

D104.2.1 Allgemeines: 
 Bei der Zeitnahme und der EDV-Auswertung bei FIS-Rennen und DSV-

Rennen werden große Anforderungen an die Zeitnehmer und EDV-
Auswerter  gestellt.   

KAMPFRICHTER

alpin

KAMPFRICHTER
EDV /ZN 

Nat.TD  -  DSV 

TD  -  FIS 
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 Es ist dringend erforderlich, dass die Kampfrichter auch den Stand der 
erforderlichen Technik beherrschen. 

D104.2.2 Voraussetzung: 
   Alpiner Kampfrichter im DSV. 

D104.2.3 Einsatz und Aufgaben: 
 Organisieren und Durchführen der Zeitnahme und  

Computerauswertung bei alpinen Skiveranstaltungen der FIS, des DSV, 
der Landesskiverbände und der Gaue/Bezirke. 

D104.2.4. Ausbildungsbereiche: 

Grundbegriffe in Elektrotechnik 

  Grundbegriffe in EDV (Hard- und Software) 

  Grundbegriffe der Zeitnahme 

  Praktische Übungen an Zeitmessgeräten und Computer 

  Arbeiten mit DSV-ALPIN-PROGRAMM 

   Datenübertragung mit Internet 

D104.2.5 Ausbildungszeitraum: 
   Wochenendausbildung  in ca. 20 Unterrichsstunden. 

D104.2.6 Prüfung: 
   Die Prüfung wird in den Landesverbänden durchgeführt. 
 Der Termin der Prüfung ist durch den Landesverband 20 Tage vor der 

Prüfung an den DSV-Kamprichtereferenten (einschl. der Namen der 
Prüflinge) zu melden. 

 Der Landesverbandprüfer erhält frühzeitig vor der Prüfung die neuesten 
Prüfungsbögen einschl. der praktischen Prüfungsaufgaben. 

 Den DSV-Kampfrichterreferenten ist es freigestellt die Prüfung 
abzunehmen oder an den Landesverband zu delegieren. 

 Die Prüfungsbögen einschl. Ergebnis der praktischen Prüfung sind mit 
einem Passbild sowie dem alpinen Kampfrichterpass an den DSV-
Kampfrichterreferenten zusenden. 

 Nach bestandener Prüfung wird ein Ausweis ausgestellt, dieser ist nur 
gültig in Verbindung mit dem alpinen Kampfrichterpass. 

D104.2.7 Nachweis der Einsätze: 
  Die Einsätze sind in den dem Kampfrichterpass einzutragen und vom  
  TD / Schiedsrichter zu bestätigen. 
  Es sollten mindestens zwei Einsätze in der Saison erfolgen. 

D104.2.8 Fortbildung: 
 Die Fortbildung alle zwei Jahre ist Pflicht, sonst ist kein Einsatz bei FIS-

Rennen als Rennleiter möglich. 
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D104.2.9 Sonstiges: 
 Die Sportordnung und Disziplinarordnung des Deutschen Skiverbandes 

ist Grundlage bei der Tätigkeit als Kampfrichter Zeitnahme/EDV. 


